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19.Änderung 2. PLANZEICHENERKLÄRUNG

Maßstab Datum

Flächennutzungsplanzeichnung
Planzeichenerklärung
Verfahrensvermerke

Stadt Kempten (Allgäu),
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19. Änderung des Flächennutzungsplans
„Wohnmobilpark am Illerstadion“

im Bereich nördlich dem Illerstadion und westlich Augartenweg 27-39

Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) wird in seiner Sitzung am 29.06.2023 die Änderung des
Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan beschliessen.

Frühzeitige Beteiligung

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über den Vorentwurf der
Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in der Fassung vom
22.06.2023 in der Zeit vom 17.07.2023 bis 31.07.2023.

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB über den Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplans mit
integriertem Landschaftsplan in der Fassung vom 22.06.2023 in der Zeit vom 17.07.2023 bis
31.07.2023.

Öffentliche Auslegung

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem
Landschaftsplan in der Fassung vom 19.10.2023 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 4
BauGB in der Zeit vom 13.11.2023 bis 15.12.2023.

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu dem Entwurf der
Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in der Fassung vom
19.10.2023 gemäß § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 BauGB in der Zeit vom 13.11.2023 bis 15.12.2023

Feststellungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung vom 25.01.2024 die Änderung des
Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in der Fassung vom 23.01.2024
festgestellt.

Stadt Kempten (Allgäu), 29.01.2024

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

Genehmigung

Die Regierung von Schwaben hat die Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem
Landschaftsplan gemäß § 6 Abs. 1 BauGB mit Bescheid vom  ................, GZ ........................
genehmigt.

Augsburg, .......................

Ausfertigung

Stadt Kempten (Allgäu),  .......................

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

Bekanntmachung - Rechtswirksamkeit

Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem
Landschaftsplan wurde im Amtsblatt der Stadt Kempten am ...................gemäß § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem
Landschaftsplan ist damit rechtswirksam.

Stadt Kempten (Allgäu),  .......................

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister
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I Allgemeiner Teil 

Die Begründung zur 19. Änderung des Flächennutzungsplans mit integrier-
tem Landschaftsplan (FNP/LP) gliedert sich in drei Abschnitte mit jeweiligen 
vertiefenden Unterkapiteln. 

Im allgemeinen Teil des ersten Abschnittes werden die für die Planung rele-
vanten Grundlagen und Rahmenbedingungen gesetzlicher, naturräumlicher 

und städtebaulicher Art erläutert. Zudem werden die wesentlichen Vorgaben 
und Entwicklungsziele der Planung in den Grundzügen dargestellt.  
Der zweite Abschnitt dient der Erläuterung der dargestellten Sonderbauflä-

chen. Zudem werden die allgemeinen Zielsetzungen, die geprüften Alternati-
ven und die neue Plandarstellung erklärt. 

Der Umweltbericht im dritten Abschnitt beschreibt die voraussichtlichen Um-
weltwirkungen des Vorhabens. 
 

1 Aufgabe und Funktion des FNP/LP 

Aufgabe des FNP/LP ist es, die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung und 
die daraus folgende Art der Bodennutzung in den Grundzügen für das ge-

samte Gemeindegebiet darzustellen. Durch die Integration des Landschafts-
plans sichert das Planwerk zugleich den Schutz, Erhalt und die Pflege von 

Boden, Natur und Landschaft und dient somit der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Dieser Grundsatz gilt auch für die 19. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes für den Bereich des Wohnmobilparks. 

Die 19. Änderung des FNP/LP ist als vorbereitender Bauleitplan die Grund-
lage für die nachfolgende Planungsstufe und konkretisiert deren Planung zur 

Schaffung von verbindlichem Planungsrecht. Als vorbereitender Plan erzeugt 
er im Unterschied zum Bebauungsplan keine unmittelbare Rechtswirkung ge-
genüber Dritten. Dementsprechend richtet sich die Zulässigkeit von Bauvor-

haben nicht nach den Darstellungen des FNP/LP. Der Plan zeigt jedoch das 
langfristige Entwicklungsziel für den Bereich auf, in dem er die Grundlage 

und den Rahmen für den nachfolgenden Bebauungsplan vorgibt. In dieser 
Hinsicht stellt er für die Verwaltung und andere Behörden und Träger öffent-
licher Belange, die an der Planung beteiligt werden, ein verbindliches Pro-

gramm dar, von welchem Planungen ohne ein entsprechendes öffentliches 
Änderungsverfahren nicht abweichen dürfen.  

 

2 Integration des Landschaftsplans 

Der Landschaftsplan der Stadt Kempten ist in den rechtskräftigen FNP inte-
griert, so dass auf ein selbständiges Planwerk verzichtet wird.  
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3 Darstellungssystematik 

Der FNP/LP besteht aus der Planzeichnung im Maßstab 1 : 5.000 und der 
vorliegenden Begründung sowie dem Umweltbericht. 

Obwohl der FNP/LP vergleichsweise kleinmaßstäblich dargestellt ist, werden 
mit der Kartengrundlage keine parzellenscharfen Aussagen getroffen. Die 

verwendeten Planzeichen sind der Planzeichenverordnung mit Stand vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) zu entnehmen, die zuletzt durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 

ist. 
 

 

4 Rechtsgrundlagen  

Maßgeblich für die Flächennutzungsplanung sind die §§ 1-7 Baugesetzbuch 
(BauGB). In diesen Rechtsvorschriften sind die Aufgaben und Ziele sowie die 

erforderlichen Inhalte und Verfahrensschritte festgesetzt.  
Für die Abwicklung des Verfahrens gelten die Bestimmungen des Baugesetz-

buches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 184) geändert worden ist. 

Für die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB detailliert geregelten einzelnen Belange 
des Umweltschutzes existiert seit 1998 eine ergänzende Regelung in § 1a 

BauGB, die im Jahr 2004 noch erweitert worden ist. Im Rahmen der Boden-
schutzklausel des §1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam um-
gegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-

nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Darüber 
hinaus gilt die Beachtungspflicht des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) 

vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist. 

 

5 Anlass der Änderung des FNP /LP  

Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Wohnmobilpark am Il-

lerstadion“ startete die Verwaltung und Abteilung Tourismus des Kemptener 
Kommunalunternehmens mit der Planung der Erweiterung des bestehenden 
Wohnmobilstellplatzes im Bereich südlich des Illerstadions und westlich des 

Illerdamms. Der Bestand bietet derzeit neun Stellplätze, deren Nutzung auf 
maximal drei Nächte befristet ist. Der Wohnmobilstellplatz umfasst gegen-

wärtig eine Frischwasserversorgung und eine Entsorgungsanlage. Sanitäre 
Einrichtungen wie Toiletten oder Duschen sind aktuell am Standort ebenso 
wenig vorhanden wie ein Stromanschluss oder ein WLAN Netz. Der Standort 

sollte aufgrund stetig wachsender Nachfrage erweitert und ausgebaut wer-
den.  

 

Im folgenden Planungsprozess wurde jedoch deutlich, dass die Erweiterung 
des bestehenden Wohnmobilstellplatzes südlich des Illerstadions und west-
lich des Illerdamms wegen mehrerer benutzerspezifischer und öffentlicher 
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Belange nicht optimal geplant werden könnte. Somit kam ein Ausbau des be-
stehenden Standorts nicht weiter in Frage. Aus dem Dialog zwischen Vorha-

benträger, den politischen Vertretern und der Verwaltung resultierte eine 
neue Standortsuche. Hierbei wurden unterschiedlichste Parameter wie bspw. 

Verkehrsanbindung, fußläufige Verbindung zur Innenstadt, planungsrechtli-
che Voraussetzungen überprüft.  

 

Bei der erneuten Standortsuche stellte sich die aktuell zu beplanende - un-

weit entfernte Fläche - als besser geeignet heraus. Die Fläche liegt nördlich 
des Illerstadions und westlich der Gebäude Augartenweg 27 – 39 und ist so-

mit im nahegelegenen räumlichen Bereich des vorigen Planungsgebiets.  
Zur Fortführung des Bebauungsplanverfahrens wurde der Geltungsbereich 
durch einen Änderungsbeschluss in den nördlichen Bereich des Illerstadions 

neu gefasst.  
 

Das zu beplanende Gebiet ist im Wesentlichen durch die bestehenden Trai-

nings-/Sportanlagen, sowie die Nutzungen und Baukörper des Illerstadions 
gekennzeichnet, östlich des neuen Plangebiets liegen die Gebäude Augarten-

weg 33-39. Diese Wohnbebauung prägt auch den Augartenweg. Innerhalb 
des Plangebietes und auch in den angrenzenden südlichen, westlichen und 
nördlichen Umgebungsbereichen des Plangebiets sind darüber hinaus keine 

(wesentlichen) baurechtlich relevanten Bebauungen vorzufinden. Baurecht-
lich relevante Anlagen sind nach § 34 BauGB im Regelfall nur Gebäude, die 

zum ständigen Aufenthalt von Menschen dienen. Die unmittelbar an das 
Plangebiet angrenzenden bebauten Bereiche und Nutzungen des Illerstadions 
sind demnach zur baurechtlichen Abgrenzung von Innen- und Außenbereich 

irrelevant. Das Plangebiet ist auf der Grundlage von § 35 BauGB in der Ge-
samtbetrachtung vollständig dem Außenbereich zuzuordnen.  

 
Die geplante Realisierung eines Wohnmobilparks widerspricht dem aktuellen 
Stand des FNP/LP der den Grundstücksbereich als öffentliche Grünfläche dar-

stellt. Zur planungsrechtlichen Umsetzung der Planung ist daher eine Ände-
rung des Flächennutzungsplans erforderlich.  

 

6 Lage im Stadtgebiet 

Der Planungsbereich befindet sich östlich der Iller im unmittelbaren An-
schluss an das Illerstadion. Das Stadtzentrum des in der Landesplanung defi-

nierten Oberzentrums befindet sich in fußläufiger Entfernung ca. einen Kilo-
meter in südwestlicher Richtung. Der Planungsraum ist wesentlich geprägt 

durch den Natur- und Landschaftsraum der Iller. Östlich grenzt die Wohnbe-
bauung des Augartenweges an das Plangebiet an, dass als reines Wohnge-
biet im Sinne von § 34 Abs. 2 BauGB einzustufen ist. 
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7 Aussagen des Landesentwicklungsprogramms (LEP 2023) 

Grundlage für die Planungen ist das Landesentwicklungsprogramm in der Än-
derung der Verordnung vom 01.06.2023.  

Die Ziele (Z) des Landesentwicklungsprogramms sind von allen öffentlichen 
Stellen und von Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Auf-

gaben (§ 4 Abs. 3 Raumordnungsgesetz (ROG)) bei ihren raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen als rechtsverbindliche Vorgaben zu beachten. 
Sie begründen für die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden eine Anpas-

sungspflicht (§ 1 Abs. 4 BauGB) und eröffnen je nach Konkretisierungsgrad 
den eigenen Planungen Spielräume zur Ausfüllung und Verfeinerung. 

Die Grundsätze (G) sind von öffentlichen Stellen und den in § 4 Abs. 3 ROG 
genannten Personen des Privatrechts bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen in der Abwägung oder bei Ermessensausübung nach Maßgabe 

der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen; sowohl Ziele (Z) als 
auch Grundsätze (G) haben demnach normativen Charakter. Ziele sind ver-

bindliche Vorgaben von räumlich und sachlich bestimmten textlichen oder 
zeichnerischen Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums. Sie können nicht mehr abgewogen werden. Grundsätze sind allge-

meine Aussagen als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- und Ermessens-
entscheidungen (§ 4 Raumordnungsgesetz). 

 
Folgende, für die Planung relevante, Grundsätze und Ziele werden im Lan-
desentwicklungsprogramm insbesondere genannt: 
 

Grundsatz 3.1: 

- Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsori-
entierten Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des 
demographischen Wandels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderun-

gen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der Stärkung der zu-
sammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden 

- Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen 
unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet 
werden. 

 

Grundsatz 5.1: 
- Die Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirt-

schaft sollen erhalten und verbessert werden. 
 
Städtebauliche Bewertung des Planvorhabens zu den aufgeführten Grundsät-

zen:  
Durch die Ausweisung eines kompakten Wohnmobilparks mit direkten Sied-

lungsanschluss auf einem verkehrlich im Bestand voll erschlossenem Grund-
stück wird den o.a. Grundsätzen entsprochen. Durch die Maßnahme wird fer-
ner die Wettbewerbsfähigkeit im Tourismussektor verbessert, in dem ein zu-

sätzliches Angebot für spezifische Nutzergruppen geschaffen wird.  
 

Ziele 3.3:  
- Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Sied-

lungseinheiten auszuweisen. 
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Städtebauliche Bewertung:  
Dem Ziel wird entsprochen. Der Wohnmobilplatz grenzt unmittelbar an be-

stehende Siedlungsflächen im Osten des Plangebietes an. Südlich des Plan-
gebietes sind zudem die bestehenden Sportanlagen des Illerstadions als 

Siedlungsraum zu werten. 
 

 

8 Aussagen des Regionalplans Allgäu (RP 2018) 

Der Regionalplan der Region Allgäu (16) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Januar 2007 - geändert durch die dritte Verordnung zur Än-

derung des Regionalplans der Region Allgäu (16) vom 25. Juli 2017, Be-
kanntmachung der Regierung von Schwaben vom 26. März 2018 (RABl 

Schw. Nr. 5/2018) - beinhaltet für das Planungsvorhaben unterschiedliche 
relevante Ziele und Grundsätze. Die Ziele (Z) des Regionalplans sind von al-
len öffentlichen Stellen und von Personen des Privatrechts in Wahrnehmung 

öffentlicher Aufgaben (§ 4 Abs. 3 Raumordnungsgesetz (ROG)) bei ihren 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen als rechtsverbindliche Vorga-

ben zu beachten. Sie begründen für die Bauleitplanung der Städte und Ge-
meinden eine Anpassungspflicht (§ 1 Abs. 4 BauGB) und eröffnen je nach 
Konkretisierungsgrad den eigenen Planungen Spielräume zur Ausfüllung und 

Verfeinerung. 
 

Die Grundsätze (G) sind von öffentlichen Stellen und den in § 4 Abs. 3 ROG 

genannten Personen des Privatrechts bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen in der Abwägung oder bei Ermessensausübung nach Maßgabe 
der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen; sowohl Ziele (Z) als 

auch Grundsätze (G) haben demnach normativen Charakter. Ziele sind ver-
bindliche Vorgaben von räumlich und sachlich bestimmten textlichen oder 

zeichnerischen Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums. Sie können nicht mehr abgewogen werden. Grundsätze sind allge-
meine Aussagen als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- und Ermessens-

entscheidungen (§ 4 Raumordnungsgesetz). Grundsätze sind damit keine 
zwingenden Normen, sondern unterliegen der Abwägung: 

 
Folgende planungsrelevante Ziele und Grundsätze werden im Regionalplan 

genannt: 
 

 

Teil A Kapitel II Raumstruktur  

1 Ökonomische Erfordernisse für die Entwicklung der Teilräume 
Grundsatz 1.1: Im Alpengebiet ist eine ausgewogene Entwicklung von Tou-

rismus, gewerblicher Wirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaft anzustre-
ben. Im mittleren und nördlichen Teil der Region ist der gewerblich-industri-
elle Bereich möglichst zu stärken. 

 

 

Teil B Kapitel II Wirtschaft  
2 Sektorale Wirtschaftsstruktur 

2.2 Tourismus  
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2.2.1: (Z) Der Tourismus – als bedeutender Wirtschaftszweig der Region – 
soll langfristig gesichert und weiterentwickelt werden.  

- (G) Dabei ist in allen Tourismusgebieten eine gute Auslastung der Infra-
struktureinrichtungen anzustreben.  

- (G) Es ist anzustreben, die Tourismuswerbung und die Vermarktung der 
Tourismusdestination Allgäu durch ein möglichst einheitliches Marketingkon-
zept im Sinne einer Dachmarke zu verbessern. Dabei ist den natürlichen Ge-

gebenheiten des Allgäus einerseits und des bayerischen Bodenseeraumes 
andererseits möglichst Rechnung zu tragen.  

 

2.2.2 (Z) In den Tourismusgebieten Oberallgäu, Ostallgäu, Allgäuer Alpen-
vorland, Westallgäu und Bodensee soll die Tourismusinfrastruktur vorrangig 
qualitativ, bei entsprechendem Bedarf auch quantitativ, verbessert und ab-

gerundet werden.  
 

2.2.4 (Z) In den Tourismusgebieten Oberallgäu, Ostallgäu, Allgäuer Alpen-

vorland, Westallgäu und Bodenseegebiet sollen die erforderlichen Einrichtun-
gen für Urlaub, Erholung, Gesundheit und Sport fach- und sachgerecht für 

alle Jahreszeiten verstärkt ausgebaut werden.  
 

2.2.7 (G) Insbesondere in Kempten (Allgäu) und Kaufbeuren ist eine Weiter-
entwicklung des Städtetourismus anzustreben.  

(G) Dem Kulturtourismus und der Vernetzung des kulturellen Angebots in 
der Region kommt besondere Bedeutung zu.  

 
 

Teil B Kapitel V Siedlungswesen 
V Siedlungswesen 

2 Freizeitwohngelegenheiten und Campingplätze 
Grundsatz 2.2: Touristisch genutzte Freizeitwohngelegenheiten und Cam-

pingplätze mit einem überwiegenden Anteil an touristisch zu nutzenden 
Standplätzen sind möglichst in Räumen zu errichten, in denen sie zur Erhal-
tung, Stärkung oder Entwicklung des Tourismus beitragen können. 

 
Städtebauliche Bewertung der aufgeführten Regionalplanziele und  

–grundsätze: Den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans wird vollum-
fänglich mit der vorliegenden Planung entsprochen.  
 

 

9 Denkmalschutzgesetz 

Im Plangebiet und seiner weiteren Umgebung befinden sich keine Bau- und 

Bodendenkmäler.  
 

 

10 Städtebauliche Entwicklungsziele  

Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 

Entwicklung gewährleisten. Dabei sollen die sozialen, wirtschaftlichen und 
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umweltschützenden Anforderungen – auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen – miteinander in Einklang gebracht werden und eine 

dem Wohl der Allgemeinheit dienende, sozialgerechte Bodennutzung erzielt 
werden. Für die künftigen Generationen sind somit ausreichend Flächen zur 

Deckung der menschlichen Grundbedürfnisse „Wohnen, Arbeiten, Versorgen 
und Erholen“ zur Verfügung zu stellen. 
Daneben sind der möglichst sparsame Umgang mit dem immer knapper wer-

denden Rohstoff Fläche und der Erhalt und der Schutz der Landwirtschaft – 
die diese Region prägt – bedeutende Ziele der Neuaufstellung des FNP/LP. 

Aufgabe des Flächennutzungsplans ist es, diese beiden konträren Aufgaben 
miteinander verträglich zu verbinden. 
Mit der gegenständlichen 19. Änderung des Flächennutzungsplanes soll auf 

den bisherigen Teilflächen der Sportanlagen des Illerstadions ein neuer 
Wohnmobilpark geschaffen werden. Neue infrastrukturelle Maßnahmen be-

grenzen sich im Wesentlichen auf die Wohnmobilparkanlage selbst und deren 
interner Erschließung und insbesondere den dazugehörigen Sanitäranlagen.     

 

11 Ziele des Naturschutzrechtes und Planungsauswirkungen 

Die Ziele des Naturschutzrechtes, die in Art. 3 des BayNatSchG verankert 

sind, werden durch den integrierten Landschaftsplan beachtet und umge-
setzt. 

 

Gemäß Art. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) stellt der 
Landschaftsplan das Planwerk für Naturschutz und Landschaftspflege auf der 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung dar. 
Landschaftsplan und Flächennutzungsplan stellen ein gemeinsames, aufei-
nander abgestimmtes Planwerk dar, das als „vorbereitende Bauleitplanung“ 

die örtlichen Erfordernisse der ortsplanerischen, städtebaulichen, landespfle-
gerischen und naturschutzfachlichen Entwicklung strukturieren soll. 

Der Landschaftsplan untersucht die Situation der im Stadtgebiet vorhande-
nen Schutzgüter bzw. natürlichen Ressourcen 

 Boden 

 Wasser 
 Luft und Klima 

 Pflanzen- und Tierwelt sowie deren Lebensräume und 
 Landschaft (mit Landschaftsbild, Erholung), 

bewertet die charakteristischen Eigenschaften und formuliert Ziele und Maß-

nahmen für die Erhaltung bzw. ggf. die Wiederherstellung der Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes mit seinen abiotischen und biotischen Schutzgü-

tern bzw. zur Wahrung von Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft. 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete. Westlich des 

Illerdamms gegenüber dem geplanten Sondergebiet liegt das LSG Iller. Es ist 
nicht davon auszugehen, dass durch die geplante Nutzung als Wohnmobil-

stellplatz eine wesentliche Zusatzbelastung des Landschaftsschutzgebietes 
entsteht. Im Verhältnis zur bestehenden intensiven Nutzung der wertvollen 
Uferbereiche der Iller werden die zusätzlichen Erholungssuchenden nicht ins 

Gewicht fallen. 
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Ferner befinden sich keine geschützten Biotope innerhalb des Geltungsbe-
reichs.  

Im nördlich und westlich gelegenen LSG liegen auch die kartierten Biotopflä-
chen des illerbegleitenden Gehölzstreifens, welcher sich in diesem Bereich 

verbreitert und noch Merkmale des ursprünglichen Auwalds aufweist. Tat-
sächlich vorhandene Auwaldstrukturen unterliegen dem direkten Bio-
topschutz des § 30 BNatSchG. Durch die nicht genehmigte Nutzung des Bio-

tops als Bike-Anlage besteht eine starke Vorbelastung. Das ABSP für die 
Stadt Kempten betont die große Bedeutung der Iller und des Illerbeckens  

als Biotopkomplex mit Vernetzungsfunktion. Die Biotopfunktion wird durch 
die Darstellung der FNP-Änderung voraussichtlich nicht beeinträchtigt. 
Zum Bereich des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist 

anzuführen, dass der Geltungsbereich lediglich aus einer intensiv gepflegten 
Rasensportfläche sowie Stellplätzen mit einigen Strauchpflanzungen besteht. 

Von Habitatpotential für geschützte Arten ist nicht auszugehen. Die wenigen 
vorhandenen Sträucher, können potentiell Nistmöglichkeiten für häufige 
Brutvögel bieten. Eine Entfernung der Gehölze in der Brutzeit ist nicht zuläs-

sig. Im Umgriff befindet sich ein geschützter Baum, der im BPlan als zu er-
halten festgesetzt wird. Somit ist auch hier eine Zerstörung von potentiellen 

Nistplätzen ausgeschlossen.  
Im angrenzenden Illerauwald sind zahlreiche häufige, aber auch seltenere 
Vogelarten sowie Fledermäuse anzutreffen. Eine Störung der Tiere durch die 

geplante Nutzung als Wohnmobilstellplatz ist nicht zu erwarten, sofern eine 
insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung beachtet wird. Weiterhin 

ist dort auch mit Vorkommen von Amphibien und Reptilien zu rechnen. Ein 
Vorkommen der Haselmaus im Illerauwald ist nicht auszuschließen.  

Diese potentiell Vorkommenden Arten werden durch die Planung nicht beein-
trächtigt. 

 

12 Berücksichtigung des Bundes-Klimaschutzgesetzes  

Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entschei-

dungen den Zweck des Klimaschutzgesetztes (KSG) und die zu seiner Erfül-
lung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. Im Rahmen der Bauleitplanung 

erfolgt die Berücksichtigungspflicht sektorübergreifend im Sinne einer Ge-
samtbilanz nach Anlage 1 KSG. Das Ergebnis der Gesamtbilanzierung ist 
nachfolgender Tabelle zu entnehmen. 
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Abbildung 1 Sektorübergreifende Betrachtung nach § 13 KSG 

Sektor
Beschreibung der Quellkategorien 

gemäß Anlage 1 KSG
Beschreibung der Planung Beschreibung der Maßnahmen

Prognose der 

Auswirkung

Energiewirtschaft

Verbrennung von Brennstoffen in der 

Energiewirtschaft; Pipelinetransport 

(übriger Transport); Flüchtige 

Emissionen aus Brennstoffen

Das Verfahren hat keine Auswirkungen 

auf künftige Treibhausgasemissionen 

im Sektor Energiewirtschaft.

Auf Ebene des Bauleitplans sind im 

Sektor keine gesonderten Maßnahmen 

zur Minderung von 

Treibhausgasemmissionen nach § 3 KSG 

vorgesehen.

keine

Industrie

Verbrennung von Brennstoffen im 

verarbeitenden Gewerbe und in der 

Bauwirtschaft; Industrieprozesse und 

Produktverwendung; CO2-Transport 

und -Lagerung

Das Verfahren hat keine Auswirkungen 

auf künftige Treibhausgasemissionen 

im Sektor Industrie.

Auf Ebene des Bauleitplans sind im 

Sektor keine gesonderten Maßnahmen 

zur Minderung von 

Treibhausgasemmissionen nach § 3 KSG 

vorgesehen.

keine

Gebäude

Verbrennung von Brennstoffen in: 

Handel und Behörden; Haushalten. 

Sonstige Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Verbrennung 

von Brennstoffen (insbesondere in 

militärischen Einrichtungen)

Durch die Planungen wird Baurecht 

insbesondere für einen 

Stellplatzbereich für Reisemobile auf 

einer als Sportanlage vorgenutzen 

Fläche geschaffen. Hauptgebäude sind 

nur im zwei eng begrenzten 

Teilbereichen des Plangebietes 

geplant. 

Maßnahmen im Gebäudesektor 

unterliegen der geltenden 

Energieeinsparverordnung EnEV bzw. 

dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). 

gering

Verkehr

Transport (ziviler inländischer 

Luftverkehr; Straßenverkehr; 

Schienenverkehr, inländischer 

Schiffsverkehr) ohne Pipelinetransport

Das Plangebiet ist im Bestand 

vollständig erschlossen. Die Planung 

hat aufgrund des begrenzten Umfangs 

der Baurechtsschaffung keinen 

wesentlichen verkehrlichen Effekt.

Auf Ebene des Bauleitplans sind im 

Sektor keine gesonderten Maßnahmen 

zur Minderung von 

Treibhausgasemmissionen nach § 3 KSG 

vorgesehen.

keine

Landwirtschaft

Landwirtschaft; 

Verbrennung von Brennstoffen in Land- 

und 

Forstwirtschaft und in der Fischerei

Das Verfahren hat keine Auswirkungen 

auf künftige Treibhausgasemissionen 

im Sektor Landwirtschaft.

Auf Ebene des Bauleitplans sind im 

Sektor keine gesonderten Maßnahmen 

zur Minderung von 

Treibhausgasemmissionen nach § 3 KSG 

vorgesehen.

keine

Abfallwirtschaft 

und Sonstiges

Abfall und Abwasser; 

Sonstige 

Durch das künftige Baurecht werden 

abfallwirtschafliche Belange nicht über 

das durchschnittliche Maß einer 

Bebauung belastet bzw. tangiert.

Auf Ebene des Bauleitplans sind im 

Sektor keine gesonderten Maßnahmen 

zur Minderung von 

Treibhausgasemmissionen nach § 3 KSG 

vorgesehen.

keine

Landnutzung, 

Landnutzungs- 

änderung und 

Forstwirtschaft

Wald, Acker, Grünland, Feuchtgebiete, 

Siedlungen; Holzprodukte; 

Änderungen zwischen 

Landnutzungskategorien

Die Planungen erfolgen auf einer 

bestehenden Sportanlage im 

Außenbereich nach § 35 BauGB. Durch 

die Planungen erfolgt kein direkter 

Eingriff in bestehende Wald, Acker, 

Feuchtgebiete oder Grünlandflächen.

Auf Ebene des Bauleitplans sind im 

Sektor keine gesonderten Maßnahmen 

zur Minderung von 

Treibhausgasemmissionen nach § 3 KSG 

vorgesehen.

keine

Legende:

hoch direkte oder indirekte Wirkung hoher Erheblichkeit

mittel direkte oder indirekte Wirkung mittlerer Erheblichkeit

gering direkte oder indirekte Wirkung geringer Erheblichkeit

keine keine direkte oder indirekte Wirkung 
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13 Verfahrensablauf und Beteiligungsverfahren 

Die Einleitung des Verfahrens zur 19. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan erfolgte durch den Änderungsbeschluss des 

Stadtrates am 29.06.2023.  
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 

im Zeitraum von 17.07.2023 bis 31.07.2023. Die Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange erfolgte nach § 4 Abs. 1 BauGB im Parallelverfahren. 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Stadtrates erfolgte am 26.10.2023. 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte im Zeitraum von 
13.11.2023 bis 15.12.2023. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

erfolgte nach § 4 Abs.2 BauGB im Parallelverfahren. 
Der Feststellungsbeschluss des Stadtrates erfolgte am XXX.XX.XXXX. Die In-
formation des Stadtrates über die Auflage aus dem Genehmigungsbescheid 

erfolgte in der Sitzung am XX.XX.XXXX. 
Der bisherige Verfahrensablauf und die dazugehörigen Beteiligungsverfahren 

sind aus der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 

Tabelle 1: Verfahrensablauf und Beteiligungsverfahren 

Verfahrensablauf Zeitpunkt 

Änderungsbeschluss 29.06.2023 

Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB 
17.07.2023 bis 31.07.2023 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß 

§ 3 Abs.1 BauGB 

17.07.2023 bis 31.07.2023 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss 26.10.2023 

Beteiligung der Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Öffentlich-

keit nach  
§ 4 Abs. 2, § 4a Abs. 4 BauGB und  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

13.11.2023-15.12.2023 

Feststellungsbeschluss  

Genehmigung durch die Regierung von 
Schwaben mit Bescheid vom  

 

Information des Stadtrates über die Auf-
lage des Genehmigungsbescheides 

 

Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Kempten (Allgäu), Rechtswirksamkeit 
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II Erläuterung der Bauflächen 

1 Allgemeine Zielsetzungen 

Die städtebauliche Zielsetzung des Bebauungsplans besteht darin, am 
Standort einen innenstadtnahen Wohnmobilpark zu entwickeln. Das Sonder-

gebiet soll der Errichtung von Standplätzen für Motorcaravans (Reisemobile, 
Wohnmobile, Campingbusse) und den hierfür notwendigen Anlagen und Ein-

richtungen zur Ver- und Entsorgung dienen. Fremdnutzungen sollen durch 
die Planung ausgeschlossen werden.  
 

Die konkreten Planungen sehen einen Wohnmobilpark mit insgesamt ca. 38 
Stellplätzen vor. Die Stellplatzgrößen variieren zwischen größeren Plätzen 

mit Maßen von 6x10 m bis hin zu Kleinstellplatzbereichen in der Größenord-
nung von 2,60 m x 6,70 m. 

 

Die Erschließung erfolgt über den Illerdamm aus über eine private Ringer-

schließung mit einer Fahrgasse von 6 m Breite. Die An- und Abfahrt wird 
durch ein Schrankensystem mit angrenzender Kassenzone geregelt.  

Im westlichen Bereich des Plangebietes ist neben einem Sanitärcontainer, 
der auch behindertengerechte Sanitäreinrichtungen umfasst, eine Müllsta-

tion, eine Abstellräumlichkeit für Versorgungsgegenstände des Platzes sowie 
eine Ver- und Entsorgungsstation für Reisemobile vorgesehen. Im südlichen 
Planbereich befindet sich darüber hinaus ein optional zur errichtendes größe-

res Sanitärgebäude, dass neben den Dusch- und Toilettenbereichen u.a. 
auch Flächen für Spülzwecke und eine Waschküche bereithält.  

 

Das Plangebiet wird durch den Wohnmobilpark größtenteils versiegelt und 
durch einzelne Baum- und Strauchpflanzungen flankiert. Die Stellplatzberei-
che sollen mit versickerungsfähigem Materialien, die Fahrbahnflächen als 

wassergebundene Wegdecke ausgebildet werden.   
 

Durch die Änderung des FNP/LP wird dem Entwicklungs- und Anpassungsge-
bot der Bauleitplanung entsprochen. Die Änderung ist somit die Grundlage 
des parallel aufgestellten Bebauungsplans. 

 

2 Untersuchte Planungsalternativen 

Als Planungsalternative wurde zunächst ein Standort südlich des Illerstadions 

im Bereich der bestehenden Parkraumflächen favorisiert und untersucht. 
  
Im folgenden Planungsprozess wurde jedoch deutlich, dass die Erweiterung 

des bestehenden Wohnmobilstellplatzes südlich des Illerstadions und west-
lich des Illerdamms wegen mehrerer benutzerspezifischer und öffentlicher 

Belange nicht optimal geplant werden könnte. Somit kam ein Ausbau des be-
stehenden Standorts nicht weiter in Frage. Aus dem Dialog zwischen Vorha-
benträger, den politischen Vertretern und der Verwaltung resultierte eine 

neue Standortsuche. Hierbei wurden unterschiedlichste Parameter wie bspw. 
Verkehrsanbindung, fußläufige Verbindung zur Innenstadt, planungsrechtli-

che Voraussetzungen überprüft.  
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Bei der erneuten Standortsuche stellte sich die aktuell zu beplanende - un-

weit entfernte Fläche - als besser geeignet heraus.  
 

Als weitere Planungsalternative ist ferner die „Nullvariante“ in Betracht zu 
ziehen. Hierbei würde der bestehende, touristisch weitgehend unattraktive 
und zu klein dimensionierte Wohnmobilplatz am Illerdamm erhalten bleiben.  

Zusätzliche Kapazitäten würden nicht entstehen. Die Nullvariante wurde da-
her im Vorfeld verworfen. 
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3 Bisherige Darstellung in Flächennutzungs- und  

Landschaftsplan 

 
 
Das Plangebiet ist im aktuellen Flächennutzungsplan (Rechtskraft vom 

04.09.2009) innerhalb des Geltungsbereichs der 19. Änderung als Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung Sportanlagen dargestellt.  
Der integrierte Landschaftsplan weist eine Sichtachse aus, die durch das 

Plangebiet in ostwestlicher Richtung ausgehend von der Kaufbeurer Straße in 
Richtung Innenstadt (St. Lorenz Kirche) verläuft. Ferner ist eine hohe Erho-

lungseignung des Quartiersbereichs dargestellt. Im Bereich des Illerdamms 
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sind straßenbegleitend im Landschaftsplan „sonstige Gehölz- und Kleinstruk-

turen“ kartiert. Dieser Bereich ist im aktuellen Bestand nur als vereinzelte 
Verkehrsgrünflächen ausgebildet und weitestgehend durch öffentliche Stell-

plätze geprägt.   
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4 Inhalte der 19. Flächennutzungsplanänderung 

 
 
Im Rahmen der 19. Flächennutzungsplanänderung wird innerhalb des Gel-

tungsbereichs ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Wohnmobilpark 
dargestellt. Die Sichtachse und die Signatur zur Erholungseignung des Plan-
gebietes wird nachrichtlich übernommen. Die im bisherigen FNP/LP kartierte 

Kleingehölzfläche im Straßenraum des Illerdamms (s.o.) entfällt mit der 19. 
Änderung des FNP/LP zugunsten der Sondergebietsflächen.
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1.  Einleitung   

1.1  Inhalt und Ziele der Flächennutzungsplan-Änderung   

Durch die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes wird ein aktuell als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Sportanlagen“ dargestellter Bereich im nördlichen Stadtgebiet von Kemp- 

ten als Sonderbaufläche „Wohnmobilpark“ (Planung) dargestellt. Die Änderung erfolgt gem. § 8  

Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnmobilpark am  

Illerstadion“.   

Die Darstellung der Sonderbaufläche dient dazu, im Änderungsbereich die Errichtung eines 

Wohnmobilparks zu ermöglichen. Der Urlaub mit einem Wohnmobil gewinnt auch im Allgäu 

immer mehr an Bedeutung. Die mobilen Urlauber bleiben dabei meist nur ein bis zwei Nächte an 

den verschiedenen Destinationen und reisen dann weiter. Stellplatz und Reiseziel sollen daher 

nah beieinander liegen. Die südlich des Illerstadions in geringerer Zahl bereits vorhande- nen 

Wohnmobil-Stellplätze sind sehr gut ausgelastet, weisen jedoch nicht die für einen attrakti- ven 

Stellplatz erforderliche Infrastruktur auf; zudem kommt es hier häufiger zu Nutzungskonflik- ten 

mit Besuchern der Sportanlagen, die den gleichen Parkplatz nutzen. Ziel der Planung ist daher 

die Anlage eines zentral und dennoch im Grünen gelegenen, gut ausgestatten und aus- 

schließlich  von  Wohnmobilen  genutzten  Stellplatzes  zur  Stärkung  der  Stadt  als  Touris- 

musstandort.   

 

1.2  Standort und Flächenbedarf   

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von etwa 0,55 ha. Er liegt im Bereich der Sportan-  

lagen rund um das Illerstadion und wird derzeit überwiegend als Sportrasen genutzt. Das ei- 

gentliche Illerstadion liegt ca. 50 m südlich; im Osten sowie Nordosten grenzt bestehende  

Wohnbebauung an. Im Norden und Westen wird der Änderungsbereich von dem asphaltierten 

Weg entlang des Illerdamms begrenzt. Jenseits davon verläuft die Iller mit schmalem Auwald- 

streifen. In südliche Richtung setzt sich die Sportrasenfläche aus dem Änderungsbereich fort.   

Der Standort ist wegen seiner Lage im Grünen mit fußläufiger Erreichbarkeit der Innenstadt, 

wegen der guten Verkehrsanbindung, der Anschlussmöglichkeiten an die notwendigen Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen sowie wegen der Konfliktfreiheit in Bezug auf Überschwemmungen 

o.ä. für die geplante Nutzung besonders geeignet.   

Der Änderungsbereich wird derzeit als Sportrasen genutzt; neben der Rasenfläche gibt es die 

übliche Ausstattung mit Fußballtoren und Flutlichtmasten. Die Rasenfläche ist zur Straße „Iller- 

damm“ hin eingezäunt. Zwischen Zaun und Straße besteht eine Reihe von Querstellplätzen. Das 

Gelände ist nutzungsbedingt sehr eben.   

 

1.3  Erfordernis für Umweltbericht und Ausgleich   

Gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen ein  

Umweltbericht mit den nach Anlage 1 zum BauGB erforderlichen Inhalten zu erstellen. Im Um-  

weltbericht sind die aufgrund der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des Um- 

weltschutzes darzulegen. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksich- 

tigen. Als Teil der Begründung ist der Umweltbericht zusammen mit dem Entwurf des Bebau- 

ungsplans öffentlich auszulegen.    

Weiterhin sind gem. § 1a BauGB die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher  

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na- 

turhaushalts (Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG bzw. §§ 14 bis 18 NatSchG BW) in der  

Abwägung zu berücksichtigen. Bei der vorliegenden Flächennutzungsplan-Änderung handelt 

es sich um eine vorbereitende Bauleitplanung. Durch die Änderung wird kein Baurecht geschaf- 

fen; zudem werden keine verbindlichen Festsetzungen getroffen, auf deren Grundlage eine de- 

taillierte Eingriffs-Bilanzierung durchgeführt werden kann. Die voraussichtliche Eingriffsstärke  
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sowie geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung werden daher schutzgutbezo- 

gen verbal beschrieben. Eine genaue rechnerische Ermittlung des Ausgleichsbedarfs bei Um- 

setzung der Planung sowie die konkrete Festlegung von Ausgleichsflächen bzw. -maßnahmen 

erfolgen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (parallele Aufstellung des Bebauungs- 

planes „Wohnmobilpark am Illerstadion“).   

 

1.4  Untersuchungsmethodik (Umfang, Erfassungsmethoden, Schwierigkeiten)   

Der Untersuchungsraum umfasst den Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung 

und geht insofern darüber hinaus, dass Funktionsbeziehungen ersichtlich werden und die zu 

erwartenden Auswirkungen des Vorhabens abgegrenzt sind.   

Im Rahmen des Umweltberichtes erfolgt zunächst die Raumanalyse mit Bestandsaufnahme der 

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten, Biotope und Biodiversität, Landschaft, Mensch 

(Wohnen, Bevölkerung, Gesundheit, Erholung) sowie Kultur- und Sachgüter und deren Bewer- 

tung in Bezug auf die Bedeutung für die Umwelt. Zur Beschreibung und Bewertung der Be- 

standssituation im Planungsraum wurden vorhandene Daten und Informationen ausgewertet 

und eigene Untersuchungen durchgeführt. Die Erfassung der Biotoptypen erfolgt gemäß Baye- 

rischer Kompensationsverordnung [1].    

Auf Grundlage einer Relevanzbegehung im Sommer 2022 erfolgt eine Potenzialabschätzung 

anhand vorkommender Strukturen sowie eine Risikobewertung. Außerdem werden die Vorbe- 

lastungen des Raumes ermittelt und die Bedeutung der jeweiligen Landschaftsfunktionen sowie 

ihre Empfindlichkeit gegenüber dem Eingriff bewertet.   

Anschließend werden die umweltrelevanten Wirkfaktoren sowie die Umweltauswirkungen des 

Vorhabens aufgezeigt. Hierzu werden, soweit im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 

möglich, die erheblichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens ermittelt. Die Eingriffswirkun- 

gen werden in bau-, anlage- und betriebsbedingte Belastungen unterteilt. Zusätzlich werden 

geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung dieser Wirkungen dargestellt. Verblei- 

bende Beeinträchtigungen müssen durch Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der verbind- 

lichen Bauleitplanung ausgeglichen werden.   

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben gab es nicht.   

2.  Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen   

2.1  Regionalplan für die Region Allgäu (16)   

In der Karte „Natur und Landschaft“ des Regionalplans Allgäu ist das westlich entlang der Iller 

ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet nachrichtlich übernommen. Weiter nordwestlich (Au- 

enbereiche außerhalb des bebauten Stadtgebiets) besteht die Darstellung eines Regionalen 

Grünzugs (siehe Abbildung 1).   

Die Planung steht den Grundsätzen und Zielen des Regionalplans nicht entgegen.   
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Abbildung 1: Ausschnitt aus der Karte 3 „Natur und Landschaft“ des Regionalplans Allgäu. Änderungsbereich rot 
umkringelt. Westlich Landschaftsschutzgebiet, nordwestlich Regionaler Grünzug, o. M.    

 

2.2  Schutzgebiete für Arten, Biotope und Landschaft   

Innerhalb des Änderungsbereichs befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. Der Än- 

derungsbereich liegt auch nicht innerhalb eines Schutzgebietes für Natur und Landschaft. In 

räumlicher Nähe befinden sich jedoch ein Landschaftsschutzgebiet sowie mehrere geschützte 

Offenlandbiotope (siehe Abbildung 2).   

Die Iller und ihre Begleitvegetation liegen innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Iller“ (LSG- 

00519.01). Die Umsetzung der vorliegenden Planung beeinträchtigt die mit der Ausweisung des 

Landschaftsschutzgebiets angestrebten Ziele nicht. Durch Nutzer des Wohnmobilparks kann 

es zu zusätzlichen Erholungssuchenden im Bereich des Auwaldes oder im Gewässer kommen; 

im Vergleich zu der bereits jetzt bestehenden Belastung, u.a. durch den Mountainbike-Trail und 

bestehende Badenutzungen, erhöht sich der Nutzungsdruck in den geschützten Flächen jedoch 

voraussichtlich nicht wesentlich.   
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Abbildung 2: Luftbild mit Darstellung des Landschaftsschutzgebiets (grün umgrenzt) sowie der gesetzlich geschützten 

Biotope im Umfeld (pink: Flächenbiotope, rosa: Punktbiotope). Änderungsbereich rot, o. M.   

Die nächsten Offenlandbiotope liegen rund 20 m nordwestlich („Gewässerbegleitgehölze an der  

Iller im Stadtdurchgang Kemptens“, Nr. KE-1387-003), etwa 25 m westlich („Baumreihen ent-  

lang des Illerdamms“ (Rosskastanien), Nr. KE-1383-002) sowie 75 m südwestlich („Säulen-Pap-  

pel im Illerstadion“, Nr. KE-1391, Teilflächen 001 bis 010).  

In keines der umliegenden Biotope erfolgen direkte Eingriffe. Mittelbare Auswirkungen gehen 

voraussichtlich nicht über das bereits bestehende Maß hinaus, da das Gebiet bereits jetzt durch 

eine sehr starke Erholungsnutzung (einschließlich Licht- und Lärmeinwirkungen in angrenzende 

Flächen) geprägt ist. Die Beleuchtung des Wohnmobilparks wird im Vergleich zu den bestehen- 

den Flutlichtmasten eine geringere Reichweite aufweisen. Zudem sind insektenschonende 

Lampentypen vorgesehen.   

 

2.3  Arten- und Biotopschutzprogramm / Biotopverbund   

Das Illertal sowie das Illerbecken stellen ein Schwerpunktgebiet des Arten- und Biotopschutz- 

programms (ABSP) Bayern dar. Innerhalb des Stadtgebiets von Kempten weisen Illertal und 

Illerbecken den höchsten Biotopflächenanteil auf. Für die an den Änderungsbereich angrenzen- 

den Flächen wird im ABSP als Ziel definiert, die naturnahen Auwälder an der Iller zu erhalten und 

zu entwickeln und den Biotopverbund entlang des Flusslaufs zu fördern. Hierzu gehört ne- ben 

einer angepassten Bewirtschaftung (z.B. Belassen von Alt- und Totholz und Höhlenbäu- men, 

langfristig Nutzungsverzicht) auch die Erhaltung und Förderung flussdynamischer Pro- zesse 

sowie die Förderung einer extensiven Grünlandbewirtschaftung in Auwald-Lichtungen bzw. 

angrenzenden Flächen. Aus floristischer Sicht zählt insbesondere die Schwarz-Pappel zu den 

wertgebenden Arten, aus faunistischer Sicht sind Laubfrosch sowie Grün- und Grausprecht zu 

nennen. Mit dem vorliegenden Vorhaben sind keine unmittelbaren Eingriffe in den Auwald oder 

das Gewässer verbunden. Ggf. erhöht sich die Zahl der Erholungssuchenden in diesen 

Bereichen geringfügig. Hierdurch entstehende erhebliche Beeinträchtigungen sind jedoch nicht 

anzunehmen.   
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2.4  Wasser-  und  Quellenschutzgebiete,  Hochwasserschutz,  Überflutungsflächen,  
wassersensible Bereiche   

Wasserschutzgebiete liegen nicht innerhalb des Änderungsbereichs oder in räumlicher Nähe. 

Jenseits des Illerdamms befindet sich jedoch die Überflutungsfläche eines hundertjährigen 

Hochwasserereignisses (HQ100). Diese entspricht einem festgesetzten Überschwemmungsge- 

biet. Bei einem extremen Hochwasserereignis (HQextrem) verläuft die Grenze der Überflutungs- 

fläche über das Illerstadion sowie die südlich davon liegenden Stellplätze hinweg. Der Ände- 

rungsbereich liegt außerhalb dieses Überflutungsbereichs.    

 

3.  Bestandsaufnahme und Bewertung   

3.1  Geologie, Boden und Fläche   

Das Änderungsbereich befindet sich auf Grundlage der digitalen Geologischen Karte von Bay- 

ern 1 : 25.000 (dGK25) innerhalb der geologischen Einheit „holozäner Fluss-Schotter“. Im Un-  

tergrund stehen demnach vorwiegend wechselnd sandige, steinige Kiese an.   

Gemäß Übersichtsbodenkarte von Bayern 1 : 25.000 befindet sich der Änderungsbereich inner-  

halb bebauter Flächen mit einem Versiegelungsgrad von >70%, so dass keine bodenkundliche 

Differenzierung vorgenommen wird. Nach der Bodenübersichtskarte von Bayern 1 : 200.000 ist  

jedoch davon auszugehen, dass vor der Ausdehnung des Stadtgebietes in diesen Bereich Kalk- 

paternien aus Auen(fein)sand bis -schluff über (tiefem) Auensand bis -sandkies anstanden. Ge- 

mäß Reichsbodenschätzung (Klassenzeichen L I b 2) handelt es sich um Lehme guter bis sehr 

guter Zustandsstufe in frischer bis feuchter Lage.   

Für den Änderungsbereich wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt [11]. Als unterste 

Schicht in den Bohrungen wurde dabei der quartäre Flusskies aufgeschlossen (sandiger, teils 

schluffiger und steiniger, weit gestufter Kies in mitteldichter Lagerung). Lediglich ganz im Nord- 

osten des Änderungsbereichs wird die ehemalige Flussschleife verlassen; hier stehen als un- 

terste Schicht ältere, eiszeitliche Beckenablagerungen an (schluffig-feinsandiger Ton in weicher 

Konsistenz). Über dem Quartärkies (einschließlich Flusssand) folgt eine Auflage aus Hochflut- 

lehm, ebenfalls eine jüngere Anlagerung der Iller, die aus sandig-tonigem Schluff in weich-stei- fer 

Konsistenz besteht. Darüber wurden zur Einebnung des Geländes bis zu 2,80 m mächtige  

künstliche  Auffüllungen  aufgebracht.  Es  handelt  sich  im  Wesentlichen  um  mineralischen 

Erdaushub aus lehmig-schluffigen und lehmig-kiesigen Böden, die auch geringe Anteile (ca. 2 

%) von Bauschutt, Brandresten etc. enthalten. Die Auffüllung hat eine im Mittel weich-steife  

Konsistenz. Auf der Rasenfläche folgen darüber ca. 20 cm Oberboden (sandig), im Straßenbe-  

reich ein ungebundener Oberbau (Kies) und eine 14 cm starke Asphaltdecke.  

Gemäß der durchgeführten Korngrößenanalysen ist der Quartärkies, der mit Ausnahme des 

nordöstlichen Ecks in allen Bohrungen als unterste Schicht ansteht, mit einem Durchlässigkeits- 

beiwert von kf ≈ 5 · 10  

 
    -6 m/s).   

Aufgrund der kalkhaltigen, fruchtbaren Auensedimente und der im tieferen Untergrund überwie- 

gend guten Durchlässigkeit für Niederschlagswasser kam den Böden vor der Auffüllung eine 

hohe Bedeutung für die Erfüllung der Bodenfunktionen zu. Ihre Bedeutung als Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf war vor Errichtung des Illerdamms auch aufgrund der Auenlage hoch. 

Ebenso ist die Funktionserfüllung der Lehmböden als Filter und Puffer für Schadstoffe als hoch 

anzusehen. Trotz der ursprünglich hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit kommt den Böden ak- 

tuell keine Bedeutung mehr als landwirtschaftlicher Ertragsstandort zu, da sie bereits seit län- 

gerer Zeit als Sportrasen genutzt werden. Es ist davon auszugehen, dass es durch die Auffül- 

lungen sowie durch die Nutzung als Sportfeld zu Verdichtungen und einer gewissen Funktions- 

minderung kam.   
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Sowohl in den Auffüllungen als auch im darunter liegenden Untergrund wurden Belastungen mit 

PAK festgestellt, die eine Einstufung des beprobten Materials in Z 1.2 bedingen (eingeschränk-  

ter offener Einbau, Erosionsschutz erforderlich) [11].   

Böden mit besonderer Funktionserfüllung z.B. Moorböden, Böden mit sehr hoher Bedeutung für 

die natürliche Vegetation oder Geotope sind vom Vorhaben nicht betroffen.   

 

3.2  Wasser   

3.2.1  Grundwasser   

Der Änderungsbereich liegt überwiegend innerhalb der hydrogeologischen Einheit „Fluss-Sand  
und Fluss-Schotter“. Hierbei handelt es sich um einen Porengrundwasserleiter mit je nach Fein- 

kornanteil wechselnder, meist mittlerer bis mäßiger Durchlässigkeit und mittlerer bis mäßiger 

Ergiebigkeit. Im Rahmen der Baugrunderkundung wurde bis zur jeweiligen Endtiefe der Boh- 

rungen von 5,0 m kein freies Grundwasser festgestellt.   

Wegen der anstehenden Flussschotter ist von einer ursprünglich hohen Grundwasserneubil- 

dungsrate  auszugehen,  welche  durch  die  Auffüllungen  reduziert  wurde.  Wegen  der  nur 

schwach durchlässigen Auflage aus Hochflutlehm und Auffüllungen ist aktuell davon auszuge- 

hen, dass das Grundwasser gegenüber Schadstoffeinträgen gering anfällig ist.   

3.2.2  Oberflächenwasser   

Innerhalb des Änderungsbereichs kommen keine Oberflächengewässer vor. Die Iller verläuft in  
einer Entfernung von etwa 50 m nordwestlich.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Ausnahme der Auffüllungen und der kleinflächig vorhandenen Teilversiegelung bestehen 

keine relevanten Vorbelastungen für das Schutzgut Wasser.   
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Gemäß der Starkregengefahrenkarten für die Stadt Kempten (Ingenieurbüro Reinhard Beck  
GmbH & Co. KG, August 2020) wird der Änderungsbereich bei einem dreißigjährlichen Stark-  
regenereignis („seltener Starkregen“) insbesondere in den östlichen, nördlichen und westlichen  
Teilen mit einem Wasserstand von 10-50 cm eingestaut. Bei einem außergewöhnlichen Stark-  
regen (alle 100 Jahre) ergibt sich ein ähnliches Bild (max. 50 cm Wasserstand im Änderungs-  
bereich mit Ausnahme des zentralen südlichen Bereichs, der nicht überflutet wird). Bei extre-  
men Starkregenereignissen (90 mm/h) sind der gesamte Änderungsbereich sowie auch die süd-  
lich anschließenden Flächen bis zu max. 50 cm hoch überflutet (siehe Abb. 3).   

Abbildung 3: Überflutungsausdehnung (Wasserstand >10 cm) bei verschiedenen Starkregenereignissen. Änderungs-  
bereich rot, o. M. Quelle: Starkregengefahrenkarte für die Stadt Kempten, Übersichtsplan Überflutungsausdehnung  
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3.3  Klima/Luft, Luftqualität, Klimawandel   

Das Klima Kemptens ist als kühl-humid zu bezeichnen. Durch die alpennahe Lage sind jährliche 

Niederschlagssummen von durchschnittlich ca. 1.200 mm bis 1.300 mm zu verzeichnen. Die  

jährliche Durchschnittstemperatur beträgt ca. 6,5°C.   

Bei der Talaue der Iller handelt es sich um einen für das Stadtklima wichtigen Kaltluftkorridor. 

Den östlich an die Iller angrenzenden Sportanlagen kommt als große Grünflächen eine wichtige 

Ausgleichsfunktion für die klimatisch belastete Innenstadt zu. Auf den offenen Rasenflächen 

kann sich in größerem Umfang Kaltluft bilden. Insbesondere bei den angrenzenden Auwäldern 

handelt es sich um klimarelevante Strukturen mit bioklimatischer Ausgleichs- und Luftregene- 

rationsfunktion.   

Eine exakte Ermittlung der Temperaturveränderung im Änderungsbereich durch den Klimawan- 

del ist nicht möglich. Die oben dargestellten Mittelwerte der Niederschläge und Temperaturen 

beinhalten die zu erwartenden Veränderungen durch den Klimawandel nicht. Durch den für 

Deutschland allgemein prognostizierten (weiteren) Anstieg der jährlichen Durchschnittstempe- 

raturen ist insbesondere in dicht bebauten Städten eine stärkere Hitzebelastung zu erwarten. 

Extremwetterereignisse wie starke Hochwässer nach langanhaltenden Niederschlägen oder 

Starkregenereignissen werden häufiger auftreten.   

 

3.4  Arten, Biotope und biologische Vielfalt   

Die potentiell natürliche Vegetation im Änderungsbereich entspricht einem „Giersch-Bergahorn- 

Eschenwald mit Übergängen zum Waldmeister- oder Waldgersten-Buchenwald“. Die tatsächli- 

che Vegetation wird von einer artenarmen Sportrasenfläche sowie von Rasengitter-Stellplätzen 

am Straßenrand geprägt. Zwischen den Stellplätzen bestehen einige wenige Einzelsträucher 

sowie Altgrasbestände/Saumvegetation.   

Der Änderungsbereich beherbergt keine Niststandorte von Vögeln sowie auch keine Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten von Fledermäusen. Aufgrund der Artenarmut der häufig gemähten 

Rasenfläche kommt dem Gebiet auch keine besondere Bedeutung als Nahrungshabitat zu. Hin- 

weise auf Zauneidechsen oder andere Reptilienarten gibt es im  Änderungsbereich  nicht. 

Ebenso können geschützte Pflanzenarten hier ausgeschlossen werden. Auch wenn der Ände- 

rungsbereich selbst keine hochwertigen Strukturen aufweist, ist die Biodiversität im Umfeld als 

hoch zu bewerten, da mit dem Iller-Auwald und dem Gewässer selbst strukturreiche, naturnahe 

Flächen angrenzen. Im Bereich des Auwaldes sind sowohl Vorkommen von Brutvogelarten 

(z.B. Grün- und Grauspecht, Eisvogel) als auch Fledermausquartiere bekannt bzw. zu erwarten. 

Auch Amphibien sind hier nicht auszuschließen.   

Aufgrund der umfangreichen Erholungsnutzung auch im Auwald (Mountain-Biking, Spielplatz, 

Baden) ist von einer hohen Vorbelastung in Bezug auf Störungen durch Licht, Lärm und Bewe- 

gungen auszugehen (Scheuch- und Meidewirkungen). Wegen der bestehenden Flutlichtanlage 

kommt den Auwald-Gehölzen eine besondere Bedeutung als Dunkelkorridor zu, da die nur 

schwach lichtbelasteten Bereiche von den Fledermäusen als Leitstruktur genutzt werden kön- 

nen. Der Änderungsbereich selbst hat als Flug- oder Wanderkorridor – auch wegen der beste- 

henden Einzäunung und Beleuchtung – keine Bedeutung.   

 

3.5  Landschaft   

Das Stadtgebiet von Kempten (Allgäu) gehört zur naturräumlichen Großregion 03 „Subalpines 

Jungmoränenland“ und hierin wieder zur Naturraumeinheit 035 Iller-Vorberge [13]. Der Ände- 

rungsbereich liegt dabei innerhalb der Talauenweitung, die sich an das Durchbruchstal der Iller 

durch die Allgäuer Vorlandmolasse anschließt, und damit innerhalb der Beckenlandschaft des 

späteiszeitlichen „Kemptener Gletschersees“. Das Gelände ist aufgrund der Auenlage und we- 

gen der durchgeführten Auffüllung und Planierung vor der Anlage der Sportanlagen sehr eben. 

Zu den höherliegenden Wohngebäuden im Osten besteht eine kleine Böschung.   
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An den Änderungsbereich, der als Sportrasen genutzt wird, schließen sich südlich weitere 

Sportanlagen (Illerstadion) sowie östlich bestehende Wohnbebauung an. Nördlich und westlich 

fließt die Iller vorbei, die durch den Illerdamm vom Änderungsbereich getrennt wird. Entlang des 

Damms verläuft der gleichnamige asphaltierte Weg, der auf seiner Nordwestseite von einer das 

Ortsbild prägenden Reihe aus >50 Jahre alten Rosskastanien begleitet wird. Hieran schließen 

sich nordwestlich weitere Freizeitanlagen (z.B. Mountainbike Trail / Dirt Park) an, die fließend in 

den Auwald übergehen bzw. darin liegen.   

Neben dem Auwald und markanten Einzelbäumen bzw. Baumreihen (Säulenpappeln rund um 

das Illerstadion, Kastanien am Illerdamm) sind auch die Blickbeziehungen zu den Türmen der 

Basilika St. Lorenz im Südwesten gebietsprägend. Der Änderungsbereich selbst ist aufgrund der 

monotonen Rasenfläche mit Flutlichtmasten, Einzäunung und angrenzenden Stellplätzen von 

geringer Attraktivität für das Orts- und Landschaftsbild.   

 

3.6  Mensch, Bevölkerung, Gesundheit und Erholung   

Der Änderungsbereich ist Teil der großflächigen Sportanlagen rund um das Illerstadion und wird 

regelmäßig von Menschen zur Erholung bzw. zum Sport genutzt. Zusammen mit den umliegen- 

den Anlagen ist er eines der wichtigsten Naherholungsgebiete der Stadt. Zudem zählt das Ge- 

biet zum Wohnumfeld der östlich gelegenen Wohnbebauung. Der nur schwach mit Fahrzeugen 

befahrene Illerdamm ist ein beliebter Spazierweg mit Anbindung an weiterführende Wander- 

wege entlang des Jahnwegs im Süden. Als Vorbelastung sind die Sport- und Freizeitlärmim- 

missionen aus dem Bereich der bestehenden Sportanlagen inkl. Dirtpark, Skatepark und Spiel- 

platz zu nennen, die im Bereich der angrenzenden Wohnbebauung zu akustischen Beeinträch- 

tigungen führen können.   

 

3.7  Kultur- und Sachgüter   

Kulturdenkmale, archäologischen Fundstellen oder Bodendenkmale aus dem Änderungsbe- 

reich oder seiner Umgebung sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht bekannt. Es bestehen 

keine Vorbelastungen.   

 

3.8  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern   

Zwischen verschiedenen Schutzgütern können Wechselwirkungen auftreten, sodass Wirkun- 

gen auf ein Schutzgut indirekt auch Auswirkungen auf ein anderes Schutzgut hervorrufen kön- 

nen. Durch diese Wechselwirkungen kann es auch zu Wirkungsverstärkungen oder -abschwä- 

chungen kommen. Soweit Wechselwirkungen schon im Bestand relevant sind, wurden diese 

weiter oben bei der Beschreibung der einzelnen Schutzgüter erläutert.   

 

 

4.  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung  

der Planung (Auswirkungsanalyse)   

4.1  Boden und Fläche   

Durch das Vorhaben wird insgesamt eine Fläche von ca. 0,55 ha in Anspruch genommen. Die 
für den Wohnmobilpark vorgesehene Fläche liegt innerhalb des Stadtgebiets von Kempten im 
Bereich bestehender Sportanlagen; die Fläche grenzt im Osten und Norden an bestehende 
Bebauung bzw. Verkehrswege, im Süden an bestehende Sportanlagen an. Es handelt sich um 
aufgefüllte Flächen ohne landwirtschaftliche Ertragsfunktion sowie kleinflächig um bestehende 
Rasengitter-Stellplätze. Aufgrund der im Änderungsbereich und dessen Umfeld vorhandenen 
Nutzungen trägt die Umsetzung des Vorhabens nicht zur Zersiedelung bei. Der Eingriff für das 
Schutzgut Fläche ist daher sowie wegen der vorhandenen Auffüllungen und Bodenbelastungen 
(PAK, Verdichtung, Teilversiegelung) als unkritisch zu betrachten.   
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Die  mit  dem  Vorhaben  einhergehende  zusätzliche  Versiegelung  von  voraussichtlich  rund  

0,33 ha führt zu einer weiteren Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen. Die Anlage  

der Zufahrten, Stellplätze, Nebenanlagen und die Verlegung der unterirdischen Infrastruktur 

(Kabel, Rohre) ist mit Bodenauf- und -abtrag und damit mit einem Eingriff in das natürliche Bo- 

dengefüge verbunden. Während der Baumaßnahme kommt es zudem zu einer vorübergehen- 

den Flächeninanspruchnahme, es besteht die Gefahr von baubedingten Bodenverdichtungen 

durch Baustelleneinrichtung und Baumaschinen sowie von Schadstoffeinträgen in den Boden. 

Des Weiteren besteht die Gefahr der unsachgemäßen Lagerung von Oberboden.    

Bauzeitliche Bodenschäden (Schadstoffeinträge, Verdichtungen usw.) können durch geeignete, 

dem Stand der Technik bzw. der guten fachlichen Praxis entsprechende Maßnahmen weitest- 

gehend vermieden werden. In Bezug auf den schonenden Umgang mit dem Boden wird ein 

Bodenmanagement empfohlen (siehe unten).   

4.1.1  Erheblichkeit des Eingriffs   

Durch die Auffüllungen, die Teilversiegelung im Bereich der Stellplätze sowie durch die PAK-  
Nachweise weisen die Böden im Änderungsbereich bereits eine merklich eingeschränkte Funk- 

tionserfüllung auf. Die Nutzung von anthropogen überprägten, vorbelasteten Flächen entspricht 

dem Grundsatz des Flächenspargebots. Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist daher als mo- 

derat zu bewerten.   

Es wird empfohlen, die Böden durch geeignete Maßnahmen vor Beeinträchtigungen und Ver- 

nichtung zu schützen und möglichst einer hochwertigen Verwertung zuzuführen. Zur Vermei- 

dung und Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Boden sollten im parallel aufgestellten 

Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen getroffen werden (z.B. Verwendung teilversie- 

gelter Beläge; Bodenmanagement und -verwertungskonzept, bodenkundliche Baubegleitung, 

Einbindung eines Altlastensachverständigen für die Beurteilung abzufahrenden Materials, siehe 

Kapitel 6).   

 

4.2  Wasser   

Eine Beeinträchtigung der Iller durch das Bauvorhaben ist nicht zu erwarten.   

Durch die Neuversiegelung werden das Retentionsvermögen der Fläche sowie die Grundwas- 

serneubildung weiter reduziert und der Oberflächenabfluss verstärkt. Bauzeitliche Schadstoffe- 

inträge in das Grundwasser sind aufgrund der geringen Tiefe des Unterbaus, der nur schwach 

durchlässigen oberen Bodenschichten und des vorliegenden Grundwasserflurabstands von 

>5 m nicht zu erwarten.   

Durch die Dachbegrünung auf dem geplanten Sanitärgebäude kann Niederschlagswasser zu- 

rückgehalten und damit der Eingriff in das Schutzgut Wasser minimiert wird.   
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Das auf den Zufahrten und Stellplätzen anfallende Niederschlagswasser soll unmittelbar vor Ort  
versickert werden. Es ist vorgesehen, das Niederschlagswasser in mehrere randlich anzule-  
gende begrünte Versickerungsmulden einzuleiten und dort zeitweise zurückzuhalten und zu  
verdunsten. Diejenigen Niederschlagswassermengen, die nicht bereits verdunsten, werden  
nach ihrer Passage durch eine belebte Oberbodenschicht punktuell in den versickerungsfähi-  
gen Horizont (Kiesschicht) eingeleitet. Da die anstehenden Auffüllungen zu geringen Teilen ver-  
unreinigt sind (siehe oben), ist im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens die jeweilige Eignung  
der Bodenschichten im Baufeld der Mulden konkret zu untersuchen. Ggf. ist für die Anlage der  
Versickerungsmulden kleinräumig ein Bodenaustausch bis zum nachweislich verunreinigungs-  
freien, sickerfähigen Horizont vorzunehmen.   

Die geplante Entwässerung im Falle von Starkregenereignissen sieht vor, das Niederschlags-  
wasser breitflächig auf die südlich angrenzende Rasenfläche abfließen zu lassen, wenn die  
Leistungsfähigkeit der sickerfähigen Beläge sowie der Versickerungsmulden überschritten wird.  
Eine Gefährdung von Gebäuden oder ähnlichen Wertgütern ist nicht zu erwarten.   
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4.2.1  Erheblichkeit des Eingriffs   

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Aufstellung des Bebauungsplanes) sind geeig-  
nete Maßnahmen festzusetzen, durch welche ein Schadstoffeintrag vermieden, neuer Retenti- 

onsraum geschaffen und der Oberflächenwasserabfluss reduziert bzw. verlangsamt wird. Ne- 

ben einem dem Stand der Technik entsprechenden Konzept zur Niederschlagswasserbewirt- 

schaftung stellen auch die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge, die Begrünung von Flach- 

dächern sowie der Ausschluss unbeschichteter Bleche für baukonstruktive Elemente, die groß- 

flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, geeignete Vermeidungs- und Minimie- 

rungsmaßnahmen dar (vgl. Kapitel 6).   

Nach Umsetzung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verblei- 

ben keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut Wasser.   

 

4.3  Klima/Luft, Luftqualität, Klimawandel   

Durch die Bebauung verkleinert sich die Sportrasenfläche etwas; in den zukünftig versiegelten 

Bereichen kann sich keine Kaltluft mehr bilden. Bis auf wenige Einzelsträucher zwischen den 

Stellplätzen sind von der Planung keine Gehölze betroffen; insgesamt werden mehr Bäume neu 

gepflanzt als Sträucher entfallen. Durch die geringe Größe der bebauten Flächen, die Verwen- 

dung wasserdurchlässiger Beläge (mit geringeren Aufheizeffekten) sowie durch die geplanten 

Neupflanzungen ist nicht mit einer messbaren Erhöhung der lokalen Temperaturen zu rechnen. 

Relevante Abflusshindernisse für talabwärts gerichtete Luftströmungen entstehen nicht, so dass 

keine klimatischen Belastungen infolge einer unzureichender Kaltluftzufuhr für die flussabwärts 

gelegene städtische Bebauung zu erwarten ist.   

Baubedingte Schadstoffimmissionen können durch die dem Stand der Technik entsprechenden 

Schutzmaßnahmen weitestgehend vermieden werden. Durch die Nutzung der Wohnmobilstell- 

plätze kann es zu einer geringfügigen Schadstoffanreicherung in der Luft durch die Kfz-Abgase 

der Wohnmobile kommen.   

4.3.1  Erheblichkeit des Eingriffs   

Aufgrund der kleinen Fläche des Vorhabens und der geplanten Baumpflanzungen ist die Be-  
einträchtigung für das Schutzgut Klima / Luft nicht erheblich.   

Vorschläge für Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, die im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung festgesetzt werden sollten, sind in Kapitel 6 dargelegt. Hierzu zählen beispiels- 

weise die Pflanzung von Bäumen, die Begrünung des Ballfangzauns durch Kletterpflanzen so- 

wie die Dachbegrünung zur Verbesserung der Luftqualität und des Kleinklimas durch Erhöhung 

der Verdunstungsrate (Luftbefeuchtung), Reduktion von Aufheizeffekten (Kühlung durch Be- 

schattung und Transpiration) sowie durch die Filterung von Staub und Luftschadstoffen.   

 

4.4  Arten, Biotope und biologische Vielfalt   

Von der Umsetzung des Vorhabens sind weder Fortpflanzungs- noch Ruhestätten geschützter 

Arten betroffen. Ebenso ergeben sich keine erheblichen Störungen solcher Arten, da im Ände- 

rungsbereich keine störungsempfindlichen Arten vorkommen. Eine Verletzung oder Tötung von 

Tieren ist nicht zu erwarten, da keine Baumhöhlen oder Neststandorte, in denen Fledermäuse 

oder brütende Vögel bei Rodungen oder Abrissarbeiten getötet werden könnten, vorhanden 

sind. Unabhängig davon dürfen die wenigen Einzelsträucher zwischen den bestehenden Stell- 

plätzen gemäß § 39 BNatSchG nur außerhalb der Vegetationsperiode, d.h. in der Zeit vom  

01.10. bis 28./29.02. gerodet werden.   

Da die überplante Fläche aus artenschutzfachlicher Sicht wenig wertvoll ist und allenfalls häu- 

figen Vogelarten in geringem Umfang als Nahrungshabitat dient, kommt es durch die Errichtung 

der Stellplätze nicht zu Barrierewirkungen oder zur Zerschneidung oder Zerstörung bedeutsa- 

mer Jagdhabitate und Leitstrukturen. Insgesamt kann daher ausgeschlossen werden, dass  
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durch die Realisierung des Vorhabens einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG  

eintritt.   

Bei Umsetzung der Planung verkleinert sich die Sportrasenfläche und wird durch teilversiegelte 

Zufahrten und Stellplätze ersetzt. Während der Baumaßnahme kommt es zu vorübergehender 

Flächeninanspruchnahme sowie zu Bodenabtragungen und -auffüllungen. Hierdurch sowie 

durch die langfristige Umnutzung und Versiegelung gehen wenig hochwertige Vegetationsstruk- 

turen verloren. Gefährdete oder seltene Biotoptypen sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Die wenigen verloren gehenden Sträucher werden durch die Pflanzung einer größeren Zahl von 

Bäumen ersetzt.   

Durch die Nutzung des Wohnmobilparks ergeben sich für die angrenzend vorkommenden Arten 

Störungen, z.B. durch akustische und/oder visuelle Beeinträchtigungen (Scheuchwirkungen 

durch Freizeitlärm, Fahrzeugbewegungen usw.). Die hier lebenden Arten sind jedoch bereits 

jetzt ähnlichen Wirkungen durch die Nutzung der Sportanlagen ausgesetzt; der Störgrad wird 

durch die Umnutzung nicht wesentlich zunehmen. Störungen durch Lichtimmissionen werden 

unmittelbar im Änderungsbereich eher abnehmen, da hier nur niedrige Lampen (anstelle der 

bisherigen Flutlichter) notwendig sind und durch die getroffenen Festsetzungen eine insekten- 

schonende Ausführung sichergestellt ist (s. u.).   

4.4.1  Erheblichkeit des Eingriffs   

Der Eingriff in das Schutzgut Arten, Biotope und biologische Vielfalt ist aufgrund der geringen  
naturschutzfachlichen Bedeutung der überplanten Flächen und der hohen Vorbelastung gering. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Bio- 

tope sind in Kapitel 6 dargelegt. Dem Schutzgut kommt insbesondere die Neupflanzung von 

Gehölzen (zur Schaffung von Ersatzlebensräumen/Brutstätten), die – sofern standörtlich mög- 

lich – Bevorzugung einheimischer Gehölzarten (zur Verbesserung der Nahrungsgrundlage für 

die Tierwelt), die Begrünung von Flachdächern (insbesondere zur Förderung der Insektenar- 

tenvielfalt) sowie die Installation einer insektenschonenden Außenbeleuchtung (zur Vermeidung 

von Schadwirkungen auf nachtaktive Insekten) zugute.   

Auch bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen verbleiben durch die Neuversiegelung und den damit 

einhergehenden Lebensraumverlust Beeinträchtigungen. Die Ermittlung des Kompensations- 

bedarfs erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.   

 

4.5  Landschaft   

Aufgrund der innerstädtischen Lage wirkt sich die geplante Bebauung nicht auf das Land- 

schaftsbild aus. In Bezug auf das Ortsbild ergibt sich durch die Verkleinerung der Rasenfläche 

und die Errichtung der Stellplätze ein stärker von Versiegelung geprägter Eindruck. Die Schot- 

terflächen bzw. die hier abgestellten Wohnmobile haben in dem bisher grün wirkenden Bereich 

der Sportanlagen eine eher störende/verfremdende Wirkung. Die festgesetzten Baumpflanzun- 

gen wirken sich jedoch langfristig positiv auf das Ortsbild aus und verringern den Zersiedelungs- 

effekt der Stellplätze.    

Durch die Errichtung der Stellplätze verändern sich die Blickbeziehungen für Spaziergänger auf 

dem Illerdamm sowie für die Bewohner der östlich angrenzenden Wohngebiete, die teilweise 

ihren freien Ausblick auf die Sportrasenfläche verlieren. Auch hier wirken sich die geplanten 

Baumpflanzungen positiv aus, da sie langfristig für eine Eingrünung der Stellplätze und damit für 

eine bessere Einbindung in die umliegenden Sportanlagen und Erholungsflächen an der Iller 

sorgen.   

Baubedingt wird es Veränderungen des Ortsbildes durch Baustelleneinrichtung sowie Boden- 

auf- und -abtrag geben. Die baubedingte Flächeninanspruchnahme ist zeitlich voraussichtlich auf 

wenige Monate begrenzt.    
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4.5.1  Erheblichkeit des Eingriffs   

Bei Umsetzung geeigneter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (z.B. Baumpflanzun-  
gen, Dachbegrünung, Begrünung Ballfangzaun, randliche Blühstreifen; siehe Kap. 6) sind auf- 

grund der innerstädtischen Lage sowie wegen Art und Umfang des Vorhabens nur moderate 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten.    

 

4.6  Mensch, Bevölkerung, Gesundheit und Erholung   

Die Sportrasenfläche verkleinert sich etwas; das nördliche Trainingsfeld entfällt, das südliche 

Trainingsfeld wird nach Süden verschoben (bereits abgestimmt). Anschließend kann das südli- 

che Spielfeld weiterhin im bisherigen Umfang genutzt werden. Für die Naherholung ergeben 

sich in Bezug auf Wegebeziehungen keine Verschlechterungen; der fußläufige Zugang zu den 

Erholungsflächen ist weiterhin gewährleistet. Die bestehenden Blickbeziehungen für Spazier- 

gänger sowie für die Bewohner der östlich angrenzenden Wohngebäude ändern sich zwar et- 

was. Die Erholungseignung des Gebiets verschlechtert sich jedoch hierdurch nicht, zumal Ein- 

grünungsmaßnahmen vorgesehen sind.   

Für die Anwohner im östlich angrenzenden Wohngebiet sind saisonal leichte zusätzliche Beein- 

trächtigungen durch Lärmeinwirkungen zu erwarten. Durch den Fahrverkehr der Wohnmobilis- 

ten bei An- und Abreise ist zudem eine geringfügige Verkehrszunahme mit entsprechenden 

Lärmemissionen auf den betroffenen Straßen zu erwarten.   

 

 

 

 

 

Um die vom Wohnmobilstellplatz ausgehenden Geräuscheinwirkungen auf die maßgeblichen 

Immissionsorte (Wohngebiete im Augartenweg) zu berechnen und zu bewerten, wurde eine 

schalltechnische Untersuchung durchgeführt [12]. Die Berechnungen zeigen, dass die Immissi- 

onsrichtwerte für ein Reines Wohngebiet der TA Lärm (tagsüber/nachts 50/35 dB(A)) an den 

Immissionsorten eingehalten werden. Eine Überschreitung des Spitzenpegelkriteriums ist nicht zu 

erwarten. Die Forderungen der TA Lärm hinsichtlich des An- und Abfahrtsverkehrs auf öf- 

fentlichen Verkehrswegen werden erfüllt. Nutzungskonflikte sind nicht zu erwarten, wenn der 

Wohnmobilpark wie geplant, d.h. ohne An- und Abfahrverkehr während der Nachtzeit sowie 

Einhaltung einer strikten Nachtruhe zwischen 22:00 und 6:00 Uhr, verwirklicht wird. Weitere 

Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.   

Die von der Skateanlage ausgehenden Lärmeinwirkungen auf den geplanten Wohnmobilpark 

wurden  messtechnisch  ermittelt  und  bewertet  (siehe  Stellungnahme  Fr.  Oberhofer  vom 

02.08.2021). Die lärmtechnisch günstige Situierung der Skateeinrichtungen unterhalb und hin- 

ter Böschungen schirmt den Skateplatz deutlich ab. Wird dem Wohnmobilstellplatz die Schutz- 

bedürftigkeit ähnlich eines Mischgebiets zugesprochen, können die Immissionsrichtwerte der 18. 

BImSchV sowie die Orientierungswerte der DIN 18005 auch ohne aktive Schallschutzmaß-  

nahmen (z.B. Lärmschutzwand) eingehalten werden.   

Insgesamt ist durch die Errichtung des Wohnmobilparks nicht von erheblichen oder gesund- 

heitsgefährdenden Auswirkungen auf Anwohner und Erholungssuchende auszugehen. Ledig- 

lich während der nur wenige Monate dauernden Bauphase kann es zu vorübergehenden Be- 

einträchtigungen durch Lärm, Staubaufwirbelung u. ä. kommen.   

 
4.6.1  Erheblichkeit des Eingriffs   

Das touristische Angebot der Stadt Kempten (Allgäu) verbessert sich. Die vorgeschlagenen  
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Mensch sind in Kapitel 6 dar- 

gelegt. Dem Schutzgut kommen insbesondere die Baum-Pflanzungen sowie die Begrünung des 

Ballfangzauns entlang der südlichen Grenze des Änderungsbereichs zugute, da hierdurch eine  
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Da der Abstand zu dem nordwestlich liegenden Auwald minimal nur etwa 12 m beträgt, besteht  
die Gefahr, dass die Stellplätze von umstürzenden Bäumen getroffen werden. Zwischen dem  
Wald und den Stellplätzen verläuft jedoch eine öffentliche Verkehrsfläche (Illerdamm). Da hier-  
für der Stadt Kempten als Eigentümerin ohnehin eine Verkehrssicherungspflicht zukommt und  
nicht mehr standsichere Bäume bereits jetzt im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen zu ent-  
nehmen sind, wird die Baumfallgefahr für die Stellplätze wirksam reduziert.   
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gute Eingrünung gesichert wird und die Attraktivität der Naherholungsflächen sowie des Woh- 

numfelds erhalten bleibt. Nach Umsetzung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

verbleiben keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut Mensch.   

 

4.7  Kultur- und Sachgüter   

Da innerhalb des Änderungsbereichs keine Kultur- und Sachgüter vorhanden sind, ist diesbe- 

züglich auch nicht mit Schäden oder Verlusten zu rechnen. Falls beim Umsetzen des Vorhabens 

archäologische Gegenstände gefunden werden, ist dies unverzüglich der Unteren Denkmal- 

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Die aufgefundenen Ge- 

genstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert 

zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt 

oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (vgl. Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG).   

 

4.8  Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht,  
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen   

Zu Schadstoffemissionen sowie Wärme: siehe den Punkt 4.3 „Klima/Luft…“   

Zu Lärmemissionen: siehe den Punkt 4.6 „Mensch, Bevölkerung, Gesundheit…“   

Von der Beleuchtung des Stellplatzes gehen Lichtemissionen aus. Im Rahmen der verbindli- 

chen Bauleitplanung sind diese durch entsprechende Minimierungsmaßnahmen zu reduzieren 

(siehe auch den Punkt 4.4 „Arten, Biotope…“).   

Zusammenfassend sind aufgrund der Art des Vorhabens in Verbindung mit den vorgeschlage- 

nen Schutzmaßnahmen keine negativen Auswirkungen durch Schadstoffe, Lärm, Erschütterun- 

gen, Licht, Wärme und Strahlung zu erwarten.   

 

4.9  Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung   

Es wird angestrebt, den anfallenden Bauaushub innerhalb des Baugebietes - etwa zur Gelän- 

degestaltung – wiederzuverwenden. Baubedingt anfallende Abfälle werden fachgerecht ent- 

sorgt bzw. wiederverwertet.   

Als wesentliche Abfälle in der Betriebsphase sind insbesondere recyclingfähige Verpackungen, 

organische Abfälle (Biomüll) sowie in Bezug auf Schadstoffe in der Regel unbedenklicher Haus- 

bzw. Restmüll zu erwarten. Anfallende Abfälle sind nach Kreislaufwirtschaftsgesetz vorrangig 

wiederzuverwerten (Recycling, energetische Verwertung, Verfüllung); falls dies nicht möglich 

ist, sind sie ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Die Entsorgung erfolgt über den 

Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK). Die Schmutzwasserentsorung erfolgt über 

die öffentliche Entwässerungseinrichtung des Kemptener Kommunalunternehmen (KKU). 

 

4.10  Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe   

Ein erheblicher Schadstoffeintrag durch den Baustellenbetrieb ist im Falle einer Bebauung der 

derzeit als Sportrasen genutzten Fläche nicht zu erwarten. Sofern die optimale Entsorgung der 

Bau- und Betriebsstoffe gewährleistet ist, mit Öl und Treibstoffen sachgerecht umgegangen wird 

und eine regelmäßige Wartung der Baufahrzeuge sowie ordnungsgemäße Lagerung gewäs- 

sergefährdender Stoffe erfolgt, können die baubedingten Auswirkungen als unerheblich einge- 

stuft werden.   

In Bezug auf den Betrieb des geplanten Wohnmobilparks ist davon auszugehen, dass nur all- 

gemein gebräuchliche Techniken und Stoffe eingesetzt werden, die den aktuellen einschlägigen 

Richtlinien und dem Stand der Technik entsprechen.   

Für die Anlage des Parkplatzes (Zufahrten, Stellplätze, Nebengebäude usw.) werden voraus- 

sichtlich nur allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe, die den aktuellen einschlägigen  
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Richtlinien und dem Stand der Technik entsprechen, angewandt bzw. eingesetzt, so dass keine 

erheblichen Auswirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter zu erwarten sind.   

 

4.11  Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(z.B. durch Unfälle oder Katastrophen); Beschreibung der erheblichen nachteili- 

gen Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Un- 

fälle oder Katastrophen zu erwarten sind   

Baubedingte Unfälle können durch einen fachgerechten Umgang mit Abfall und Gefahrenstof- 

fen sowie der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Fachnormen vermieden werden. Mög- 

liche Unfallrisiken im Betriebsablauf sowie die rechtsgültigen Vorschriften zum Brandschutz sind 

bei der Ausarbeitung der Objektplanung zu berücksichtigen.    

Grundsätzlich begründet die Planung kein konkretes Vorhaben, das in der Bau- oder Betriebs- 

phase mit besonderen Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 

Umwelt verbunden ist. Eine Anfälligkeit von Vorhaben, das bei nachfolgender Aufstellung eines 

Bebauungsplanes im Gebiet zulässig wäre, für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nach der- 

zeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflan- 

zen,  Biologische  Vielfalt,  Boden,  Wasser,  Klima,  Luft,  Landschaft,  Natura  2000-Gebiete, 

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter durch schwere Unfälle 

oder Katastrophen sind daher nicht zu erwarten.   

 

4.12  Erneuerbare Energien   

Die geplante Nutzung umfasst lediglich Wohnmobilstellplätze. Erneuerbare Energien können 

folglich nur in sehr geringem Umfang, z.B. durch Solarmodule auf dem Sanitärgebäude, an 

Kassen-/Schrankenanlagen oder an Beleuchtungen, genutzt werden. Eine Überdeckung der 

Stellplätze mit aufgeständerten Solarmodulen ist aus Gründen des Ortsbildes und um die land- 

schaftliche Attraktivität der Stellplätze für die Touristen zu erhalten, nicht vorgesehen. Die Nut- 

zung von Erdwärme bietet sich aufgrund der Auenlage ebenfalls nicht an.   

 

4.13  Kumulierungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete   

Eine Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Vorhaben bzw. Planungen ist nach der- 

zeitigem Kenntnisstand nicht anzunehmen. Darüber hinaus sind keine kumulierenden Wirkun- 

gen in Bezug auf andere Schutzgüter zu erwarten.   

 

4.14  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern   

Durch die Nutzung der geplanten Stellplätze kann es zu einer Erhöhung der Luftschadstoffemis- 

sionen durch Kfz-Abgase kommen; die zusätzliche Teilversiegelung kann zu geringen Aufheiz- 

effekten führen, was sich beides wiederum auf das Wohlbefinden des Menschen (Luftschad- 

stoff-  und  sommerliche  Hitzebelastung)  auswirken  kann  (Wechselwirkung  Klima-Mensch). 

Durch die Bebauung gehen zwar Grünflächen verloren; gleichzeitig werden jedoch die verblei- 

benden Grünstreifen im Änderungsbereich mit Bäumen bepflanzt, so dass langfristig wieder ein 

Naturerleben im kleinen Maßstab (z.B. Laubwechsel, Schattenwurf, Singvögel) möglich wird. 

Zudem verbessern die geplanten Pflanzungen die Luftqualität (Filterwirkung der Blätter) sowie 

das Kleinklima (Luftbefeuchtung durch Transpiration, Abkühlung durch Beschattung) (Wechsel- 

wirkung Flora-Klima-Mensch).   
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5.  Prognose über die die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-  

führung der Planung   

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens wird die bestehende Sportrasen-Nutzung mit ihrer Be- 

deutung für den Naturhaushalt und das  Ortsbild sowie für den  Menschen (Naherholung, 

Sportausübung) bestehen bleiben.   

 

 

6.  Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich   

Bei der Beschreibung der Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter wurde dar- 

gestellt, inwieweit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, verhindert, 

verringert oder ausgeglichen werden können. Im Einzelnen wird empfohlen, im Rahmen der 

verbindlichen  Bauleitplanung  folgende  Vermeidungs-  und  Minimierungsmaßnahmen  durch 

Festsetzungen zu sichern:   

 Verwendung teilversiegelter Bodenbeläge zur Minimierung des Versiegelungsgrades 

sowie zur Aufrechterhaltung eines Mindestmaßes an Wasserdurchlässigkeit (Reduktion 

negativer Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt)   
 extensive Begrünung der Flachdächer (Reduktion von Niederschlagswasser-Abfluss- 

spitzen, Erhöhung der Verdunstungsrate (Luftbefeuchtung), Reduktion von Aufheizef- 

fekten durch die Bebauung, zur Filterung von Staub/Luftschadstoffen sowie zur Schaf- 

fung von Ersatzlebensräumen für Kleinlebewesen, v.a. Insekten)   
 Festsetzung von Pflanzgeboten im Sondergebiet zur Sicherstellung einer guten Ein-  

und Durchgrünung (zur Erhöhung des Lebensraumwertes sowie wegen der klimati- 

schen Wohlfahrtswirkungen von Gehölzen)   
 Begrünung des Ballfangzauns im Süden als Sichtschutz sowie zur Schaffung einer na-  

turnahen Grundstücksabgrenzung mit Lebensraumwert für Insekten   
 Festsetzung von Pflanzlisten und Beschränkung auf Laubhecken (anstelle von Nadel-  

hecken) zur naturnahen Gestaltung der Pflanzungen und zur besseren Einbindung in 

die umliegende Landschaft   
 Installation einer insektenschonenden Beleuchtung zur Vermeidung schädlicher An- 

lockwirkungen auf nachtaktive Insekten sowie zur Reduktion nächtlicher Lichtabstrah- 

lung in die freie Landschaft   
 Verwendung tierfreundlicher Einfriedungen zur Aufrechterhaltung der Durchlässigkeit  

des Baugebietes und zur Förderung der Habitatvernetzung für Kleintiere   

 

Die Ermittlung des konkreten Ausgleichsbedarfs sowie die Festlegung von Ausgleichsflächen 

bzw. -maßnahmen erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass der Ausgleichsbedarf vollständig durch Abbu- 

chung vom Ökokonto der Stadt Kempten abgedeckt werden kann.   

 

 

7.  Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Auswirkungen des  

Vorhabens auf die Umwelt (Monitoring)   

Der Erfolg der Funktionalität der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen hängt wesentlich 

von deren konsequenter Umsetzung ab. Durch eine Überwachung der Umsetzung und des Er- 

folgs der oben vorgeschlagenen Maßnahmen können Defizite frühzeitig erkannt und Gegen- 

maßnahmen oder Anpassungen rechtzeitig geplant und umgesetzt werden. Daher ist eine dau- 

erhafte, regelmäßige Kontrolle der Entwicklungsstände während und nach dem Bauvorhaben 

erforderlich. Die konkreten Maßnahmen zur Überwachung sind im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung festzulegen.   
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8.  Anderweitige Planungsmöglichkeiten   

Die Darstellung der Sonderbaufläche dient dazu, den Tourismusstandort Kempten (Allgäu) zu 

stärken, indem die zunehmende Nachfrage nach zentral gelegenen Wohnmobil-Stellplätzen zu- 

künftig bedient werden kann.   

Für die geplanten Wohnmobilstellplätze wurden verschiedene Standorte geprüft. Insbesondere 

ein südlich des Illerstadions gelegener Standort (östlich des Illerdamms und nördlich des „Jahn- 

wegs“) wurde genauer untersucht, weil hier bereits einige Wohnmobil-Stellplätze vorhanden 

sind. Kriterien für die Standortwahl waren eine gute Verkehrsanbindung, eine innenstadtnahe 

Lage mit fußläufiger Verbindung, umfassende Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten (sanitäre 

Einrichtungen, Frischwasser, Strom, Internet sowie Schmutzwasser-Anschluss), die Vermei- 

dung von Nutzungskonflikten (durch Lärm sowie durch bestehende Sportplatz- und Stellplatz- 

nutzungen) sowie die Vermeidung einer Bebauung in Überflutungsflächen der Iller. Der vorlie- 

gende Standort stellte sich bei Berücksichtigung der genannten Kriterien als besonders geeig- 

net heraus.   

 

 

9.  Allgemeinverständliche Zusammenfassung   

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes wird im nördlichen Stadtgebiet von Kempten 

(Allgäu) eine Sonderbaufläche „Wohnmobilpark“ (Planung) anstelle von Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Sportanlage“ dargestellt.   

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von etwa 0,55 ha.   

Die Darstellung der Sonderbaufläche dient dazu, im Änderungsbereich die Errichtung eines 

zentral und dennoch im Grünen gelegenen Wohnmobilparks zu ermöglichen, um die Stadt als 

Tourismusstandort zu stärken. Der Standort ist wegen seiner Lage im Grünen mit fußläufiger 

Erreichbarkeit der Innenstadt, wegen der guten Verkehrsanbindung, der Anschlussmöglichkei- 

ten an die notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie wegen der Konfliktfreiheit in 

Bezug auf Überschwemmungen für die geplante Nutzung besonders geeignet.   

Der Änderungsbereich liegt im nördlichen Teil der Sportanlagen rund um das Illerstadion und 

wird derzeit überwiegend als Sportrasen genutzt. Das Gelände ist nutzungsbedingt sehr eben. 

Das eigentliche Illerstadion liegt ca. 50 m südlich; im Osten sowie Nordosten grenzt bestehende  

Wohnbebauung an. Im Norden und Westen wird der Änderungsbereich von dem asphaltierten 

Weg entlang des Illerdamms begrenzt. Jenseits davon verläuft die Iller mit schmalem Auwald- 

streifen. In südliche Richtung setzt sich die Sportrasenfläche aus dem Änderungsbereich fort.   

Dem Änderungsbereich kommt derzeit eine geringe Bedeutung für die Schutzgüter Flora/ 

Fauna, aber eine hohe Bedeutung für das Schutzgut Mensch (Sport, Naherholung) zu. Wegen 

der bestehenden Sportrasen-Nutzung haben die Böden keine landwirtschaftliche Bedeutung. Für 

das Schutzgut Klima/Luft ist der Änderungsbereich wegen der Lage innerhalb eines für das 

innerstädtische Klima wichtigen Kaltluftkorridors von Relevanz.   

Der Änderungsbereich liegt außerhalb von Schutzgebieten; er umfasst weder gesetzlich ge- 

schützte Biotope noch andere Schutzobjekte für Natur und Landschaft.   

Für die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde gem. § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB eine Um-  

weltprüfung durchgeführt, in welcher der derzeitige Umweltzustand und die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wurden. Das Ergebnis der Umweltprüfung wird im 

Umweltbericht systematisch zusammengestellt und bewertet.   

Es wurden bau-, anlage- und nutzungsbedingte Wirkfaktoren betrachtet. Wesentliche dauer- 

hafte Beeinträchtigungen entstehen durch die Neuversiegelung bisher offener Bodenflächen in 

einer Größenordnung von rund 0,33 ha und durch den damit verbundenen Verlust eines Teils  

der Sportrasenfläche (nördliches Trainingsfeld).   

Konkrete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sind im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung festzusetzen (parallele Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnmobilpark am  
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Illerstadion“). Auf der Ebene der Flächennutzungsplan-Änderung werden die voraussichtlich er- 

heblichen Beeinträchtigungen verbal-argumentativ dargestellt und geeignete Maßnahmen zur 

Eingriffsminderung empfohlen. Der Eingriffsschwerpunkt liegt beim Schutzgut Mensch durch 

den Verlust des Trainingsplatzes und die möglichen Lärmeinwirkungen auf die angrenzende 

Wohnbebauung sowie beim Schutzgut Boden durch die Versiegelung von durch Auffüllung und 

PAK-Einbringung vorbelasteten Böden. Für die anderen Schutzgüter sind mit der Umsetzung der 

Planung langfristig keine oder nur geringe Umweltbelastungen verbunden. Die Ermittlung des 

konkreten Ausgleichsbedarfs sowie die Festlegung von Ausgleichsflächen bzw. -maßnah- men 

erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.   
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Blick von Westen über den Änderungsbereich. 

Monotone Sportrasenfläche (07/2022)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick von Norden entlang der östlichen Grenze  

des Änderungsbereichs mit der hier angrenzen- 

den Wohnbebauung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick nach Südwesten entlang des Illerdamms.  

Rechts im Bild die als Biotop geschützte Kasta- 

nien-Reihe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick von Osten über den Änderungsbereich. Im 

Hintergrund (von links) Illerstadion, Skatepark  

und Türme der Basilika St. Lorenz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick von West nach Ost entlang der Straße Iller- 

damm mit den bestehenden Rasengitter-Stell- 

plätzen im nördlichen Änderungsbereich   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick in den westlich angrenzenden Auwald mit  

Dirtpark / Mountainbike-Trail. Im Hintergrund die 

Iller.   
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